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PRESSEINFORMATION Mainz, 04. Juli 2018 

 

Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) informiert: 
 

Schadensersatz wegen Mobbings ist kein Arbeitslohn 

Arbeitnehmer, die Schadensersatz wegen Diskriminierung, Mobbing oder sexueller 

Übergriffe am Arbeitsplatz erhalten, müssen darauf keine Steuern zahlen. „Das 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat mit diesem Urteil die Entschädigungssituation von 

Diskriminierungsopfern nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

verbessert", lobt Edgar Wilk, Präsident der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. 

Das bedeutet, dass Zahlungen für immaterielle Schäden nicht steuerpflichtig sind 

und somit dem Geschädigten in voller Höhe zufließen.  

 

„Dies führt je nach steuerlicher Situation der Geschädigten zu einer deutlichen 

finanziellen Verbesserung, vor allem wenn eine Kündigung vorliegt“, erklärt der 

Präsident. Das gilt in jedem Fall, egal ob der Arbeitgeber die Schuld eingestanden, 

überführt wurde oder die Entschädigung nach einem Vergleich zustande kam. 

 

„Finanzämter gingen bisher oft davon aus, dass Entschädigungen gerade bei 

Aufhebungsverträgen entgangene Arbeitslöhne sind“, erläutert der Steuerexperte. 

Doch dies ist dann nicht der Fall, wenn bei dem Vergleich festgehalten wird, dass die 

Entschädigung nicht aufgrund materieller Schäden entstanden ist, sondern aufgrund 

immaterieller. Darunter fällt Diskriminierung in jeglicher Form. 

 


